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A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Ausschuss der Ständigen Vertreter 

Empfänger: Rat 

Nr. Komm.dok.: 9566/22 + ADD 1 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit Neuseeland über ein Abkommen über die allgemeinen 
Grundsätze der Teilnahme Neuseelands an Programmen der Union und 
über die Assoziierung Neuseelands mit „Horizont Europa“, dem 
Rahmenprogramm der Union für Forschung und Innovation für den 
Zeitraum 2021-2027 

– Annahme 

= Erklärung der Kommission 
  

Die Delegationen erhalten in der Anlage die oben genannte Erklärung. 
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ANLAGE 

BESCHLUSS DES RATES ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG ZUR AUFNAHME VON 

VERHANDLUNGEN MIT NEUSEELAND ÜBER EIN ABKOMMEN BETREFFEND 

SEINE TEILNAHME AN PROGRAMMEN DER UNION UND SEINE ASSOZIIERUNG 

MIT HORIZONT EUROPA 

 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission verweist auf ihr Initiativrecht in Bezug auf den ursprünglichen Vorschlag für eine 

internationale Übereinkunft. Diese Beschlüsse werden auf Einzelfallbasis unter Berücksichtigung 

des Stands der betreffenden bilateralen Beziehungen und gemäß dem in den einschlägigen 

Bestimmungen des Vertrags (Artikel 218 AEUV) beschriebenen Verfahren getroffen. Damit achtet 

die Kommission die Befugnisse aller am Verfahren des Aushandelns und Abschlusses von 

internationalen Übereinkünften zwischen der Union und Drittländern beteiligten Organe und 

handelt in Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit und Transparenz zwischen den 

Organen. 
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